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Auslaufen der Diplomstudiengänge  
„Architektur und Städtebau" und "Bauingenieurwesen“ 
 
 
Sehr geehrte Studierende, 
 
Sie sind im Wintersemester 2010/11 für den Diplom-Studiengang „Archi-
tektur und Städtebau" oder "Bauingenieurwesen“ eingeschrieben und ha-
ben die Diplom-Vorprüfung noch nicht abgeschlossen. 
 
In diesem Zusammenhang weisen wir Sie nochmals darauf hin, dass die 
Fachprüfungen und Leistungsnachweise der Diplom-Vorprüfung in den 
vorgenannten Diplomstudiengängen letztmalig im Sommersemester 2010 
angeboten wurden.  
 
Mit unserem Schreiben vom 20.08.2010 erhielten Sie Informationen zu den 
Wechselmöglichkeiten in den entsprechenden Bachelor-Studiengang. Er-
gänzend hierzu teilen wir Ihnen heute mit, dass für das laufende Winter-
semester der Zeitraum für den Wechsel in einen Bachelor-Studiengang bis 
zum 15. November 2010 verlängert wurde. Danach ist erst wieder ein 
Wechsel zum Sommersemester 2011 möglich. 
 
Studierende, die während des Wintersemesters 2010/11 im Diplomstu-
diengang eingeschrieben bleiben, werden seitens des Studierendensekre-
tariats zunächst mit einer Rückmeldesperre belegt. Diese Studierenden 
können zum Sommersemester 2011 (innerhalb der entsprechenden 
Rückmeldefrist) eine Rückmeldung unter gleichzeitiger Änderung des 
Studienganges (Weiterführung Ihres Studiums im Bachelor-Studiengang 
„Architektur und Städtebau“ bzw. „Bauingenieurwesen“) durchführen. 
Sollten Sie zum Sommersemester 2011 davon keinen Gebrauch machen, 
wird Ihnen die Rückmeldung in den Diplomstudiengang „Architektur und 
Städtebau“ bzw. „Bauingenieurwesen“ versagt. 
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Bei einem Wechsel in den Bachelor-Studiengang werden Ihnen Leistungen, 
die Sie im Rahmen des Diplomstudienganges erbracht haben, „von Amts 
wegen“ für den Bachelor-Studiengang anerkannt. Hierbei ist zu beachten, 
dass dies auch für bereits erbrachte Fehlversuche (ausgenommen: „Ma-
thematische Methoden I“ und „Bauphysik“) gilt.  
 
Zusammengefasst bedeutet dies, dass zur Weiterführung des Studiums 
ohne abgeschlossene Diplom-Vorprüfung, ein Wechsel in den entspre-
chenden Bachelor-Studiengang erforderlich ist. Dies kann für das Winter-
semester 2010/11 noch bis zum 15. November 2010 erfolgen oder spätes-
tens zum Sommersemester 2011. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
gez. Wende-Sell 
 


